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Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

41/04 Sprengmittel Waffen Munition

Norm

ABGB §309;

VwRallg;

WaffG 1996 §25 Abs3;

WaffG 1996 §6;

WaffG 1996 §8 Abs1;

Rechtssatz

Der Oberste Gerichtshof hat in seinem Urteil vom 8. Juni 1989, 12 Os 36/89, klargestellt, dass der Besitzbegri> des

Wa>engesetzes jedenfalls auch jeden Besitz im Sinne des ABGB umfasst und die Übergabe einer Wa>e an einen

Verwahrer, der zivilrechtlich zur Herausgabe der ihm anvertrauten Sache verpBichtet ist, den Besitz des Hinterlegers

nicht berührt. Dieser Ansicht tritt der Verwaltungsgerichtshof bei. Die Bestimmung des § 6 Wa>G, wonach "auch" die

Innehabung von Waffen als Besitz im waffenrechtlichen Sinn gilt, bedeutet nicht etwa, dass für jeden waffenrechtlichen

Besitz auch Innehabung erforderlich wäre. Vielmehr erfordert schon die Gefahr von Umgehungsmöglichkeiten, dass

jeder Besitz im zivilrechtlichen Sinn auch als wa>enrechtlicher Besitz anzusehen ist. (Hier: Die Verwahrung einer Wa>e

bei einem Wa>enhändler oder beim "Dorotheum" führt nicht dazu, dass der Eigentümer der Wa>e keinen Besitz

(mehr) an dieser Waffe hätte.)
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